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HEILBRONN - NECKARGARTACH
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Kartengrundlage: Vermessungs- und Katasteramt

LAGEPLAN   M 1:500

BESCHLEUNIGTES VERFAHREN NACH § 13a BauGB

Bebauungspläne 38/16, 42/2, 42/4 und die Ortsbausatzung 1939.
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Für die Flurstücke: 1 teilw. (Leinbach), 350 teilw. (Frankenbacher Straße), 392/1, 3414, 3424,

3472, 3473, 3475, 3476, 3477/1, 3483, 3486, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494/1, 3494/2, 

3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3505/2, 3508, 3509, 3510, 3511,

3513, 3513/1, 3514, 3519, 3522, 3523, 3524, 3525/1, 3525/2, 3526, 3527, 3527/2, 3529,

3567, 3568, 3570, 3571, 3572/1, 3572/2, 3573, 3574, 3576, 3578, 3580, 3582, 3583, 3584,

3586, 3587, 3588, 3588/1, 3590, 3590/1, 3591, 3592, 3593, 3595, 3598, 3600, 3604, 3605/1,

3605/2, 3606, 3609, 3610, 3611, 3612, 3612/1, 3613, 3613/1, 3614, 3614/1, 3615, 3616,

UMSCHREIBUNG

3425 (Krautgartenweg), 3451, 3452, 3454, 3455, 3456, 3463, 3464, 3465, 3470, 3470/1, 

3530, 3531, 3532, 3534, 3540, 3541, 3542, 3543, 3564 (Talstraße), 3565, 3565/1, 3566,

3616/1, 3617/1, 3617/4, 3618, 3618/1 und 3624 teilw.
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Entwurf Der Gemeinderat stimmte dem Entwurf in seiner Sitzung

am              zu.

Niederschrift Nr. 

Bekanntmachung der Veröffentlichung am 

Veröffentlichung des Bebauungsplanentwurfs

Satzung

der Landesbauordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 05.03.2010

Niederschrift Nr. 

Bürgermeister

Bekanntmachung in der Stadtzeitung Nr.    am

Beglaubigt:

Heilbronn, den

Vermessungs- und Katasteramt

Heilbronn, denAusgefertigt
Stadt Heilbronn

Bürgermeisteramt

In Vertretung

(GBI. BW 2025 Nr. 25), in Verbindung mit dem § 4 der Gemeindeordnung für

Artikel 5 des Gesetzes vom 22.12.2025 (BGBI. 2025 I Nr. 348), und des § 74

(GBl. S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.03.2025

Heilbronn, den 04.02.2026

Planungs- und Baurechtsamt

Henschel

Eberbach, den 04.02.2026

Für den Inhalt des Bebauungsplanes mit seinen planungsrechtlichen

Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Hinweisen und nachrichtlichen

Planungsbüro Dr.-Ing. Schaufler

Dr.-Ing. Schaufler

seiner Sitzung am             den Bebauungsplan als Satzung beschlossen. 

Gefertigt

vom             bis 

Aufgrund der §§ 10 und 13a des Baugesetzbuches in der Fassung der 

Ringle

Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch

Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt

geändert durch Gesetz vom 11.02.2020 (GBI. S. 37), hat der Gemeinderat in

VERFAHREN

Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungs-

bereiches des Bebauungsplans

§ 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher

(siehe Textteile A.1.1. und A.2.)

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. § 4 BauNVO

§ 9 (1) 1 u. 9 (2) 2 BauGB

i.V.m. § 8 BauNVO

(siehe Textteil A.3.)

§ 9 (1) 11 BauGB

§ 9 (1) 11 BauGB

Private Grünfläche 1

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 12 BauGBFläche für Versorgungsanlagen:

Elektrizität

§ 9 (1) 20 BauGB

zur Pflege und zur Entwicklung

von Boden, Natur und Landschaft

§ 9 (1) 21 BauGB

Mit Leitungsrecht zu belastende

T T T T T T T T T T T T

T
T
T
T
T
T
T
T

TTTTTTTTTTTT

T
T
T
T
T
T
T
T

(siehe Textteil A.5.)

Fläche (siehe Textteil A.7.3.)

Grundflächenzahl (GRZ)

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. §§ 16 u. 19 BauNVO

Zahl der Vollgeschosse

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. §§ 16 u. 20 BauNVO

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. §§ 16 u. 18 BauNVO

Wandhöhe baulicher Anlagen als

Höchstmaß in m über Fertiggelände

(siehe Textteil A.1.4.)

Geschossflächenzahl (GFZ)

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. §§ 16 u. 20 BauNVO

Offene Bauweise

§ 9 (1) 2 BauGB

i.V.m. § 22 BauNVO

Dachform: Flachdach

§ 74 LBO

(siehe Textteiel A.1.5. u. A.1.6.)

öffentliche Verkehrsfläche

6.1. Fußwege, ebenerdige Stellplätze / Parkplätze und Zufahrten sind wasserdurchlässig zu 

9. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  (§ 9 (1) 25a BauGB)

In allgemeinen Wohngebieten und im besonderen Wohngebiet ist je angefangene 150 qm nicht baulich

sowie mind. 18 - 20 cm (Laubbäume), gemessen jeweils in 1 m Höhe, dreifach verpflanzt, mit Ballen.

genutzte Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgängigkeit inner-

Baumbeet mind. 12 m² mit Erdanschluss.

6.2. Flachdächer in Baugebieten sind, sofern es sich nicht um begehbaren Dachterrassen handelt,

6. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(§ 9 (1) 20 BauGB)

ten Flachdächern aufzuständern.

Vorkehrungen zum Schutz vor Geräuschen - Lärmeinwirkungsbereiche  (§ 9 (1) 24 BauGB)8.

8.1. Die Außenbauteile von Wohn- und Schlafräumen sowie Büros müssen entsprechend den

Lärmpegelbereichen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau, Teil 1, Mindestanforderungen 2016)

ausgebildet werden (siehe Grafiken). Die Lärmpegelbereiche ergeben sich aus der Geräuschimmis-

sionsprognose vom 20.06.2024 der rw bauphysik Ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG aus Schwäbisch 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung  (§ 9 (1) 1 und § 9 (2) 2 BauGB i.V.m. §§ 4, 4a, 16 und

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1. In allgemeinen Wohngebieten WA werden Betriebe des Beherbergungsgewerbes und Tankstellen

gem. § 1 (6) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Im besonderen Wohngebiet WB werden Tankstellen und Vergnügungsstätten gem. § 1 (6) BauNVO 

nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

1.4. Die in der Planzeichnung festgesetzten maximal zulässigen Wandhöhen der Gebäude mit

Satteldach (Höhe bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut an den Traufseiten) und der

Ausnahmsweise können hier Musik- und Tanzlokale mit einer Nutzfläche von maximal 100 m²

zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass diese Vergnügungsstätten keine unzumutbare

Störung im Sinne der Lärmimmissionen für die nähere Umgebung darstellen.

1.3. Im Gewerbegebiet GE (Baugebiet 6) sind gem. § 9 (2) 2 BauGB bereits genehmigte Nutzungen

und bauliche Anlagen nur bis zum Eintritt folgender Umstände zulässig:

In den privaten Grünflächen 2 sind bauliche Anlagen, insbesondere Hochbauten und Flächenversiege-

4. Private Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB)

6.3. Die unbefestigten und nicht baulich genutzten Grundstücksflächen, die nicht auf die Grund-

Hall. Im Einzelfall genügen die Schalldämm-Maßnahmen niedrigerer Lärmpegelbereiche, wenn nach-

gewiesen wird, dass im Bereich des Bauvorhabens wegen der abschirmenden Wirkung vorhandener

Gebäude ein entsprechend niedrigerer maßgebender Außenlärmpegel nach DIN 4109 besteht.

Vom Bauordnungsrecht abweichende Maße der Tiefe der Abstandsflächen  (§ 9 (1) 2a BauGB)2.

In Baugebieten 1 und 2 werden zwischen den Gebäuden des betreffenden Baugebiets vom Bauord-

Die Bebauungspläne 38/16, 42/2, 42/4 und die Ortsbausatzung 1939 werden im Geltungsbereich des

befestigen.

halb eines halben Jahres adäquat zu ersetzen.

Bebauungsplans 42/14 aufgehoben.

1.5. Für Tiefgaragen mit einer Erdüberdeckung von mindestens 0,5 m und Begrünung kann eine

weitergehende überschreitung der Grundflächenzahl (GRZ) nach § 19 Abs. 4 BauNVO zugelassen

Öffentliche Verkehrsflächen. Flächen für Abfallentsorgung  (§ 9 (1) 11 und § 9 (1) 14 BauGB)3.

Innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen können Sammeleinrichtungen für die Abfallentsorgung,

wie z.B. Wertstoffcontainer, zugelassen werden.

Gestaltung der unbebauten Flächen (§ 74 (1) 3 LBO)

Stützmauern sind ausschließlich aus Natursteinen zu errichten oder mit Natursteinen zu verkleiden.

Auch mit Natursteinen gefüllte Gabionen können zugelassen werden.

2.

Dem Bebauungsplan liegen die Begründung vom 05.09.2025 und der Gestaltungsplan vom 26.08.20241.

C. HINWEISE

Juni 2024 des IUS Instituts für Umweltstudien Weibel & Ness GmbH aus Heidelberg und die

Bei neu errichteten baulichen Anlagen ist das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser

4. Anlagen zum Sammeln und Verwenden von Niederschlagswasser (§ 74 (3) 2 LBO)

Geräuschimmissionsprognose vom 20.06.2024 der rw bauphysik Ingenieurgeselschaft mbH & Co KG.

des Planungsbüros Dr.-Ing. Schaufler aus Eberbach, die artenschutzrechtliche Untersuchung vom

in Zisternen zu sammeln und zur Verwendung als Brauchwasser oder zur Bewässerung vorzuhalten.

Zisternenvolumen: mindestens 3 m pro 100 m² Gebäudegrundfläche.

1
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2
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11

2963

2957/3

2957/4

2979

2946/1

2957/10

2963/5

2962

172

174

176

WA

Besonderes Wohngebiet

(siehe Textteil A.1.2.)

§ 9 (1) 1 BauGB

i.V.m. § 4a BauNVO

WB

GE
Eintritt bestimmter Umstände

(siehe Textteil A.1.3.)

Gewerbegebiet. Zulässig bis zum

WH max.

0,4

1,2

III
als Höchstmaß

O

Baulinie

§ 9 (1) 2 BauGB

i.V.m. § 23 (2) BauNVO

Baugrenze (siehe Textteil A.1.6.)

§ 9 (1) 2 BauGB

i.V.m. § 23 (3) BauNVO

Maximal zulässige
Zahl der Wohnungen
je Wohngebäude nungen in WA- und WB- Gebieten

§ 9 (1) 6 BauGBBeschränkung der Zahl der Woh-

Zweckbestimmung:

verkehrsberuhigter Ausbau

Verkehrsfläche besonderer

§ 9 (1) 11 BauGB

Zweckbestimmung:

öffentliche Parkplätze

Verkehrsfläche besonderer

Fläche für Maßnahmen zum Schutz,

LR

Festsetzungen

A. Planungsrechtliche Festsetzungen

B. Örtliche Bauvorschriften

FD
Dachform: Satteldach

§ 74 LBOSD
Dachneigung Satteldach: Winkelangabe

§ 74 LBO30 - 45  

4

5

3 2
4

6

Baugebietsbezeichnung2

§ 9 (1) 11 BauGB

Bereiche ohne Ein- und Ausfahrten

Erdgeschossfußbodenhöhe der § 9 (1) 1 u. 9 (3) BauGB

Hauptgebäude (siehe Textteil A.1.7.)

EFH = 158,70 m

EFH = 158,70 m

EFH = 158,70 m

EFH = 158,70 m

EFH = 157,70 m

EFH = 157,70 m

§ 9 (1) 24 BauGB

Flächen für Vorkehrungen zum Schutz

vor Geräuschen (siehe Textteil A.8.3.)

18 BauNVO)

- Einstellung der genehmigten gewerblichen Nutzungen, Änderung oder Erweiterung der Betriebsart

sowe Änderungen, Umbauten oder Abbruch der Betriebsgebäude (auch durch höhere Gewalt)

- Beendigung der Wohnnutzung sowe Änderungen, Umbauten oder Abbruch der Wohngebäude

Ausgenommen von diesen Umständen sind Reparaturarbeiten zur Instandhaltung der vorhandenen 

Gebäude und baulichen Anlagen sowie Errichtung von Photovoltaikanlagen.

(auch durch höhere Gewalt).

Als Folgenutzung auf der Fläche des Gewerbegebiets GE (Baugebiet 6) wird private Grünfläche mit

der Zweckbestimmung: Gärten gem. § 9 (1) 15 BauGB festgesetzt. 

und

Fertiggeländes als Bezugshöhe einzuhalten (siehe auch Textteil B.3.).

Gebäude mit Flächdach (Höhe bis zur Oberkante Attika) sind an jeder Stelle über Oberfläche des

zu begrünen; Substratstärke der Dachbegrünung mind. 13 cm. Photovoltaikanlagen sind auf begrün-

6.4. Baumfällungen und sonstige Gehölzrodungen sind nur im Zeitraum von Anfang Oktober bis

richten. Die Höhen der Glaswände kann reduziert werden, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass

durch alternative Lärmschutzmaßnahmen die anstehenden Beurteilungspegel an den Fassaden der 

3

Geländeveränderungen auf den Baugrundstücken gegenüber dem vorhandenen Gelände sind nur bis

zu maximal   1,0 m zulässig. Ausnahmen für Zufahrten zu Garagen und Tiefgaragen können

3. Geländeveränderungen (§ 74 (3) 1 LBO)

zugelassen werden.

1

Ü

Ü

C. Hinweise

Anschlaglinie der Flächenausbreitung für HQ Extrem

D. Nachrichtliche Übernahme

Anschlaglinie der Flächenausbreitung für HQ - 100

Landschaftsschutzgebiet "Leinbachtal"

ZEICHENERKLÄRUNG

§ 9 (1) 11 BauGB

Zweckbestimmung: Wirtschaftsweg

Verkehrsfläche besondererw

w

A1

A2

A3

A4

Überschwemmungsgebiete am Leinbach nach RechtsverordnungÜ
des Bürgermeisteramts der Stadt Heilbronn vom 22.09.1986

AS Nr: 1269 Beweisniveau 2 Handlungsbedarf B= Belassen

Altlastenverdachtsfläche: ehem. Tankstelle Frankenbacherstraße 77-87

A1

AS Nr: 1249 Beweisniveau 1 Handlungsbedarf B= Belassen

Altlastenverdachtsfläche: Schreinerei Talstraße 13

A2

AS Nr: 1250 Beweisniveau 1 Handlungsbedarf B= Belassen

Altlastenverdachtsfläche: Schreinerei Talstraße 23

A3

AS Nr: 1270 Beweisniveau 1 Handlungsbedarf OU = Orientierende

Altlastenverdachtsfläche: ehem. Tankstelle Frankenbacher Straße 129

A4

8.3. Auf den nach § 9 (1) 24 BauGB hierfür in der Planzeichnung speziell festgesetzten Flächen sind  

Glaswände oder ähnliche überwiegend transparente Wandscheiben mit mindestens 10 m Höhe zu er-

südlich davon errichteten Gebäude das nächtliche Schutzniveau von < 45 dB(A) im Erdgeschoss und

L

Ü

Ü

L

L

L

Übernahmen

flächenzahl (GRZ) angerechnet werden, sind gärtnerisch als unversiegelte Vegetationsflächen 

anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Materialschüt-

tungen sind hierfür unzulässig; nicht versickerungsfähige oder durchwurzelbare Materialien (Folie,

Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefüllten Gartenteichen zulässig.

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

4

1 3

Ende Februar zulässig.

NUTZUNGSSCHABLONEN

BAUGEBIET

ART

GRZ

GFZ

WH max.

Max. Zahl der

BAUWEISE

DACHFORM

Vollgeschosse

1 2 3 5 6

Maximal zulässige
Zahl der Wohnungen
je Wohngebäude

WA

0,4

III

1,2

O

FD

WH max. 11 mGebäude mit FD

Gebäude mit SD

WA

0,4

III

1,2

O

FD

10 m

WA

3

0,4

II

0,8

O

7 m

WB

3

0,4

II

0,8

O

7 m

GE

4
WA

3

0,4

II

0,8

O

7 m

FD/SD
30 - 45  

8 m

SD SD
30 - 45  30 - 45  

Maßgebliche Außenlärmpegel nach
DIN4109 in dB(A) für Aufenthaltsräume

Maßgebliche Außenlärmpegel nach
DIN4109 in dB(A) für Schlafräume

aus Schwäbisch Hall zugrunde.

8.2. Schutzwürdige Räume im Sinne der DIN 4109, an deren Fassaden Beurteilungspegel von über

55 dB(A) tags und 45 dB(A) nachts erwartet werden, sind mit fensterunabhängigen Lüftungsein-

einrichtungen auszustatten.

< 50 dB(A) im 2. Obergeschoss eingehalten wird.

Württemberg) anstehen, sind ausschließlich Grundrisse zulässig, die schutzwürdige Räume nur an der 

durch architektonische Selbsthilfemaßnahmen, wie z.B. verglaste Loggien, Wintergärten, verglaste

8.4. Bei Gebäuden mit Fassadenbereichen, an denen gesundheitsgefährdende Beurteilungspegel (im

Sinne der Kooperationserlass-Lärmaktionsplanung vom Oktober 2018 Ministerium für Verkehr Baden-

Laubengänge, Prallscheiben oder in ihrer Wirkung vergleichbare Maßnahmen auf das Schutzniveau

von < 70 dB(A) tags bzw. < 60 dB(A) nachts zu reduzieren.

6.5. Die Straßenbeleuchtung ist mit fledermaus- und insektenfreundlichen Lampen (Wellenlängen-

bereich zwischen 590 und 630 nm mit einer Farbtemperatur von maximal 3.000 K) auszustatten,

deren Gehäuse insektendicht abschließt und eine Abstrahlung nach oben verhindert.

GR1

1.2. Im besonderen Wohngebiet WB sind gem. § 1 (5) BauNVO Werbeanlagen, die sich nicht an

der Stätte der Leistung befinden, sowie Bordelle und sonstige Anlagen des Sexgewerbes unzulässig.

nungsrecht abweichende, geringere Tiefen der Abstandsflächen von 0,27 der Wandhöhe zugelassen.

lungen, die dem Landschaftsschutzgebiet widersprechen, unzulässig.

Folgende Werbeanlagen sind unzulässig:

5. Unzulässige Werbeanlagen (§ 74 (1) 2 LBO)

freistehende Werbeanlagen,

fensterverdeckende Werbeanlagen einschließlich der Beklebung von Schaufenster,

Lichtwerbung mit wechselndem oder beweglichem Licht sowie mit Blitzlicht,

Werbeanlagen, die rotierend sind,

Werbung mit akustischen und/oder elektronischen Medien,

Werbeanlagen mit sich bewegenden Ansichtsflächen,

Werbefahnen, Spannbänder, plastische Werbeanlagen wie z.B. Attrappen, Figuren und ähnliche der

Werbung dienende Gegenstände.

Die Errichtung von Werbeanlagen auf und über Dächern, über Gebäudeecken und an Einfriedungen

aller Art ist unzulässig.

lärmabgewandten Seite vorsehen. Wo dies nicht möglich ist, sind die anstehenden Beurteilungspegel

B

B

LR

LR

Private Grünfläche 2

§ 9 (1) 15 BauGB

§ 9 (1) 21 BauGB

Mit Gehrecht zu belastende Fläche

(siehe Textteil A.7.1.)

GR 1

Fläche

§ 9 (1) 10 BauGBvon der Bebauung frei zu haltende

Kriterium: Entsorgungsrelevanz

Kriterium: Entsorgungsrelevanz

Kriterium: Entsorgungsrelevanz

Altlastenerkundung. Kriterium: Vor einer Neubebauung oder sensibler

Flächenumnutzung ist eine orientierende Altlastenerkundung erforderlich.

B Geschütztes Biotop:"Auwaldstreifen am Leinbach zwischen

HN-Frankenbach und Neckargartach"

7.3. Für die mit Leitungsrecht LR zu belastenden Flächen gilt:

Leitungsrecht zu Gunsten der Leitungsträger.

Es wird empfohlen, im Zuge der weiteren Planungen oder der Bauarbeiten ein Bodenschutzkonzept

nach DIN 19639 zu erstellen.

6.

Das Plangebiet liegt in der Zone III B des fachtechnisch abgegrenzten Wasserschutzgebiets

"Neckarsulm (Neckartalaue)" (LUBW-Nr. 58).

7.

Das Plangebiet liegt innerhalb der Bergbauberechtigung "Heilbronn" und in der Nähe des Grubenge- 

bäudes vom Steinsalzbergwerk Heilbronn. Obgleich in diesem Bereich ein Abbau von Steinsalz derzeit

nicht erfolgt, können zukünftige bergbauliche Aktivitäten nicht grundsätzlich ausgeschlossen werden,

8.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig im Bereich des archäologischen Kultur-

D. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

frühlatènezeitliche Siedlung und Grabfund, Römische Siedlung, Gräberfeld und Römerstraße, Früh-

mittelalterliche Bestattungen". Seit dem Anfang des 20. Jh. wurden hier zahlreiche Fundstellen

denkmals gem. § 2 DSchG "Mittelneolithische Siedlung, Spätbronzezeitliche Siedlung, Späthallstatt- /

mittelneolithischer, spätbronzezeitlicher, späthallstatt-/frühlatènezeitlicher und römischer Siedlungen

und Bestattungen sowie frühmittelalterlicher Gräber und einer Römerstraße dokumentiert. Bei Boden-

Pflanzqualität: Standortgerechte, klimaresiliente Arten; Stammumfang mind. 12 - 14 cm (Obstbäume)

PG2

PG1

PG2

PG2

PG2

PG1

PG1

PG1

PG2

Zweckbestimmung: Gärten

(siehe Textteil A.4.)

Für die geschützte Vogelart Klappergrasmücke sind auf der in der Planzeichnung festgesetzten

5. Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft  (§ 9 (1) 20 BauGB)

artenreichen Krautsäumen (Nahrungshabitat) anzulegen und dauernhaft zu unterhalten.

Fläche nach § 9 (1) 20 BauGB dornenreiche Hecken (Bruthabitat) mit mindestens 2 m breiten

Die den Festsetzungen zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-

Vorschriften) können bei der Stadt Heilbronn, Planungs- und Baurechtsamt während der Dienst-

stunden eingesehen werden.

10.

welche an der Tagesoberfläche möglicherweise lokal als Geräusche und Erschütterungen wahrgenommen

werden können. Über den Grubenbauen treten nach aktuellem Kenntnisstand gleichmäßige, kontinuierli-

che Senkungen der Tagesoberfläche auf. Sie führen im Lauf der Jahre und Jahrzehnte erfahrungsge-

mäß zu weitläufigen Senkungsmulden mit sehr flachen Flanken. Die Senkungsmulden sind augenschein-

lich im Gelände nicht erkennbar. Die Senkungsbeträge werden vermessungstechnisch erfasst.

Nähere Auskünfte zu den bergbaubedingten Einflüssen auf die Tagesoberfläche im Bereich des Stein-

salzbergbaus erteilt der Bergbauunternehmer, die Südwestdeutsche Salzwerke AG, Heilbronn.

Für Schäden am Grundeigentum (Bergschäden i. S. von § 114 des Bundesberggesetzes - BBergG -

vom 13.08.1980, BGBl. I S. 1310), die durch den Steinsalzbergbau verursacht werden, wird Schaden-

ersatz nach §§ 115 ff. BBergG geleistet.

§ 9 (1) 21 u. 9 (2) 2 BauGB

Mit Gehrecht zu belastende Fläche

(siehe Textteil A.7.2.)

GR 2

GR2

1.6. Die Grundsflächenzahl (GRZ) kann durch Balkone und ebenerdige Terrassen um 0,035 auf eine

GRZ von 0,435 erhöht werden. Die festgesetzten Baugrenzen dürfen dabei überschritten werden.

Dies gilt nicht für die Baulinien.

3

Es wurde eine multitemporale Luftbildauswertung mit alliierten Kriegsluftbildern vom Kampfmittel-

beseitigungsdienst durchgeführt (Az. HN-8222). Diese bzw. andere Unterlagen ergaben Anhaltspunkte,

die es erforderlich machen, dass weitere Maßnahmen durchgeführt werden.

9.

werden.

1.7. Die in der Planzeichnung festgesetzten Erdgeschossfußbodenhöhen (EFH) sind als Höhen über

NHN definiert. Zulässig ist eine Abweichung von   0,3 m.

Mit Geh- und Leitungsrechten zu belastende Flächen  (§ 9 (1) 21 und § 9 (2) 2 BauGB)7.

7.1. Für die mit Gehrecht GR1 zu belastenden Flächen gilt:

Gehrecht zu Gunsten der zu erschließenden Grundstücke.

7.2. Für die mit Gehrecht GR2 zu belastenden Flächen gilt:

Gehrecht zu Gunsten der zu erschließenden Grundstücke. Das Gehrecht GR2 gilt ausschließlich für

die für das Gewerbegebiet GE festgesetzte Folgenutzung (siehe Textteil A.1.3.).

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

Dachgestaltung (§ 74 (1) 1 LBO)1.

Fassadenlänge nicht überschreiten.

1.1. Die Länge von Dachaufbauten sowie Zwerchhäusern dürfen zusammen die 70 % der jeweiligen

1.2. Für ebenerdige Garagen sind Flachdächer zulässig (siehe Textteil A.6.2.).

Dem Bebauungsplan liegt die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung

vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 

(BGBl. 2023 I Nr. 176), zugrunde.

Die Plangrundlage entspricht dem Liegenschaftskataster nach dem Stand vom Mai 2023. 

Zu Bauanträgen für Neubauten in den Baugebieten 1 und 2 sind Freiflächenpläne mit Darstellung

von Vegetationsflächen und Pflanzgeboten (s. Ziff. A.9.) einzureichen.

2.

3.

4.

Im Zuge der weiteren Planungen oder der Bauarbeiten werden objektbezogene Baugrunduntersu-

hungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen.

5.

eingriffen ist mit dem Vorhandensein archäologischer Kulturdenkmäler gemäß § 2 DSchG zu rechnen,

an deren Erhaltung grundsätzlich ein öffentliches Interesse besteht. Bodeneingriffe bedürfen einer

denkmalschutzrechtlichen Genehmigung nach §§ 8 und 15 DSchG. Um Planungssicherheit zu erlangen

und Wartezeiten durch archäologische Untersuchungen zu vermeiden bzw. zu minimieren, sind geplante

Baumaßnahmen frühzeitig der Archäologischen Denkmalpflege zur Abstimmung vorzulegen. Es wird

darauf hingewiesen, dass archäologische Untersuchungen erforderlich sein können, die Dokumentation

und Bergung archäologischer Kulturdenkmale einen längeren Zeitraum in Anspruch nehmen kann und

durch den Vorhabeträger als Veranlasser im Rahmen des Zumutbaren zu finanzieren ist.

gez.

gez.

Ein städtebaulicher Vertrag wird abgeschlossen.

11.


